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Empfehlung des Wissenschaftsrates zur Aufhebung des Prüf-
Vorbehalts für das Vorhaben Positronen-Kamera für Nuklear-

medizin der Medizinischen Hochschule Hannover

l-. Das Land Niedersachsen hat mit einer Nachmeldung zurn

L7. Rahmenplan das Vorhaben Nr. 8526, Positronen-Kamera für
Nuklearmedizin (4,2 Mio DM, l-9BB-L990), der Medizinischen
Hochschule Hannover vorgelegt. Eine positive Stellungnahme
der Deutschen Forschungsgemeinschaft zum Gropgerät liegt
inzwischen vor. In den Empfehlungen zum 18. Rahmenplan für
den Hochschul-bau ist das Vorhaben mit der MaBgabe für die
Kategorie P empfohlen, eine Nutzerordnung vorzulegen, die
ein offenes Nutzungskonzept der beteiligten Arbeitsgruppen
der Hochschule entsprechend der Stellungnahme des Wissen-
schaftsrates zur Positronen-Emissions-Tomographie gewähr-
l-eistet. Der AusschuB Medizin wurde ermächtigt, den P-Vor-
behalt aufzuheben r ) . Er hat diese Empfehlung am B. Sep-
tember 1988 beschlossen.

Wissenschaftsrat

2. Mit Schreiben vom 30.

Rektor der Medizinischen
ordnung vorgelegt. Darin
tung für die Nutzung des

zuständigen akademischen

Drs. 9158/88
Köln, den 9.9.1988

Juni und 10. August 19BB hat der
Hochschule Hannover eine Nutzer-
ist vorgesehen, daß die Verantwor-
Gerätes von einem im Auftrag der
Gremien tätigen Beirat getragen

r_) VgI. Empfehlungen zum 18.
bau, Bd. 4, S. N 55 f .
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wird, der aus Bereichsleitern der fünf derzeit beteiligten
Arbeitsbereiche (Neurofächer, Kardiologie/angiologie, Or-
gantransplantation, Onkologie/ltethodenvergleich, Meptech-
nik) gebildet wird. Die Mitglieder des Beirats wurden von
der Hochschule bereits benannt.

3. In der Stellungnahme zum Ausbau der Positronen-Emis-
sions-Tomographie (PET)1) hat der Wissenschaftsrat ein of-
fenes Nutzungskonzept und eine von der Faku1tät erlassene
Nutzerordnung, die die Zusammenarbeit der verantwortlichen
Gerätebetreiber mit ausgewiesenen Arbeitsgruppen der Gebie-
te gewährleistet, a1s unerläBlich bezeichnet. Die vorgeleg-
te "Nutzerordnung für eine Positronen-Kamera der Medizini-
schen Hochschule Hannover" in der Fassung vom 9. August
1988 trägt dem grundsätzlich Rechnung: Den beteiligten
Arbeitsbereichen werden zunächst gleiche MeF- und Untersu-
chungszej-ten eingeräumt; bei zusätzlichem Bedarf können
neue Vorhaben weiterer Institute und Kl-iniken nach Ent-
scheidung durch den Beirat berücksichtigt werden. Bei
Nichteinigung entscheidet der Senat der Medizinischen Hoch-
schule. Der Wissenschaftsrat hält die damit mögliche offene
Nutzung der Positronen-Emissions-Tomographie für entschei-
dend. Die vorgelegte Nutzerordnung sollte für das PET-

Zentrum insgesamt (nicht nur die beschaffte Kamera) gelten
und von den zuständigen akademischen Gremien erlassen hrer-
den.

Vg1. Wissenschaftsrat: Stellungnahme zum Ausbau der
Positronen-Emissions-Tomographie in der Medizin, Köln
1988, S. 22 und 25.
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4, Das Vorhaben wird vorbeha1tlos z1.:r Einstufung in Katego-
rie I des Rahmenplans empfohlen. Dabei wird davon ausgegan-
getr, daB die vorgelegte Nutzerordnung des PET-Zentrums vom

Senat erlassen wird, weitere Nutzer angemessen beteiligt
werden und die Zusammenarbeit von Arbeitsgruppen ohne in-
stitutionelle und fachliche Einschränkungen gewährleistet
ist.

Die Baukosten in Höhe von 525.000 DM, zu denen die Deutsche
Forschungsgemeinschaft nicht Stellung genommen hat, er-
scheinen angemessen und werden ebenfal-Is vorbehaltlos zur
Aufnahme in den Rahmenplan empfohlen (Kategorie I).


